
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner 
und Kolleginnen und Kollegen 
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zum Gesetzesantrag im Bericht des Gesundheitsausschusses 1137 der Beilagen über den 
Antrag 1923/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
geändert werden 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

1. Nach der Z 1 werden folgende Z Ja bis lf eingefügt: 

»l a. § 735 Abs. 2 lautet: 

„(2) Der die betroffene Person behandelnde Arzt hat auf der Grundlage der Definition der COVID-
19-Risikogruppe nach Abs. 1 die individuelle Risikosituation der betroffenen Person zu beurteilen und ein 
Attest ohne Angabe von Diagnosen über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Risikogruppe 
auszustellen (positives oder negatives COVID-19-Risiko-Attest). Die Ausstellung eines positiven COVID-
19-Risiko-Attests über die Zugehörigkeit zur Risikogruppe ist nur zulässig, sofern 

1. bei der betroffenen Person trotz drei Impfungen gemäß Impfschema für immunsupprimierte 
Personen mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 medizinische Gründe 
vorliegen, die einen schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen oder 

2. die betroffene Person aus medizinischen Gründen nicht gegen SARS-CoV-2 geimpft werden 
kann." 

lb. lm § 735 Abs. 2awird der Ausdruck„31. Dezember 2021" durch den Ausdruck „30. Juni 2022" ersetzt. 

1 c. Im§ 735 Abs. 3a wird der Ausdruck „31. Dezember 2021 " durch den Ausdruck „14. Dezember 2021" 
ersetzt. 

Jd § 735 Abs. 3b lautet: 

„(3b) Ab dem 15. Dezember 2021 kann der Bundesminister für Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung Zeiträume bis 
längstens 30. Juni 2022 festlegen, in denen eine Freistellung nach Abs. 3 möglich ist, wenn dies aufgrund 
der epidemiologischen Gesamtsituation erforderlich ist. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur mehr Personen 
nach Abs. 2 Z 1 und 2 freigestellt werden." 

Je. Im § 735 werden nach dem Abs. 3b folgende Abs. 3c und 3d eingefügt:„(3c) Auf Verlangen des 
Dienstgebers hat die betroffene Person das durch den behandelnden Arzt ausgestellte COVID-19-Risiko­
Attest durch ein amtsärztliches Zeugnis oder den chef- und kontrollärztlichen Dienst des 
Krankenversicherungsträgers bestätigen zu lassen. Wird diesem Verlangen nicht innerhalb von zwei 
Wochen nachgekommen, so endet der Anspruch aufFreist~llung nach Abs. 3. 

(3d) COVID-19-Risikoatteste, die vor dem 3. Dezember 2021 ausgestellt wurden, verlieren mit Ablauf 
des 14. Dezember 2021 ihre Gültigkeit. Wird eine Verordnung nach Abs. 3b erlassen, so besteht in den 
darin festgelegten Zeiträumen Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung und Fortzahlung des 
Entgelts nach Abs. 3, sofern die betroffene Person ihrem Dienstgeber ein nach dem 2. Dezember 2021 
ausgestelltes COVID-19-Risikoattest vorlegt und die Maßnahmen nach Abs. 3 Z 1 und 2 nicht möglich 
sind." 

lf Im§ 735 Abs. 6 wird der Ausdruck „Abs. 3 und 3a" durch den Ausdruck „Abs. 3 bis 3c" ersetzt.« 
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2. Die Z 5 lautet: 

»5. Nach§ 759 wird folgender§ 760 samt Überschrift angefügt: 

„Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. xx/2022 

§ 760. (1) Es treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2021 in Kraft: 
1. mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Tag§ 750 Abs. Ja und Abs. 2; 
2. mit 3. Dezember 2021 § 735 Abs. 2, 2a, 3a bis 3d und 6." 
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(2) Eine Verordnung nach§ 735 Abs. 3b kann bereits ab dem 3. Dezember 2021 erlassen werden, sie 
darf jedoch frühestens mit 15. Dezember 2021 in Kraft treten.« 

Art. 4 (Änderung des Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes) wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach der Z 2 werden folgende Z 2a bis 2f eingefügt: 

»2a. § 258 Abs. 2 lautet: 

„(2) Der die betroffene Person behandelnde Arzt bat auf der Grundlage der Definition der COVID-
19-Risikogruppe nach Abs. 1 die individuelle Risikosituation der betroffenen Person zu beurteilen und ein 
Attest ohne Angabe von Diagnosen über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Risikogruppe 
auszustellen (positives oder negatives COVID-19-Risiko-Attest). Die Ausstellung eines positiven COVID-
19-Risiko-Attests über die Zugehörigkei~ zur Risikogruppe ist nur zulässig, sofern 

l . bei der betroffenen Person trotz drei Impfungen gemäß Impfschema für immunsupprimierte 
Personen mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 medizinische Gründe 
vorliegen, die einen schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen oder 

2. die betroffene Person aus medizinischen Gründen nicht gegen SARS-CoV-2 geimpft werden 
kann." 

2b. Im§ 258 Abs. 2a wird der Ausdruck „31 . Dezember 202 l" durch den Ausdruck „30. Juni 2022" ersetzt. 

2c. Im§ 258 Abs. 3a wird der Ausdruck „31. Dezember 2021" durch den Ausdruck „14. Dezember 2021" 
ersetzt. 

2d § 258 Abs. 3b lautet: 

„(3b) Ab dem 15. Dezember 2021 kann der Bundesminister für Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung Zeiträume bis 
längstens 30. Juni 2022 festlegen, in denen eine Freistellung nach Abs. 3 möglich ist, wenn dies aufgrund 
der epidemiologischen Gesamtsituation erforderlich ist. Ab diesem Zeitpunkt dürfen nur mehr Personen 
nach Abs. 2 Z 1 und 2 freigestellt werden." 

2e. Im§ 258 werden nach dem Abs. 3b folgende Abs. 3c und 3d eingefügt: 

„(3c) Auf Verlangen des Dienstgebers hat die betroffene Person das durch den behandelnden Arzt 
ausgestellte COVID-19-Risiko-Attest durch ein amtsärztliches Zeugnis oder den chef- und 
kontrollärztlichen Dienst der Versicherungsanstalt bestätigen zu lassen. Wird diesem Verlangen nicht 
innerhalb von zwei Wochen nachgekommen, so endet der Anspruch auf Freistellung nach Abs. 3. 

(3d) COVID-19-Risikoatteste, die vor dem 3. Dezember 2021 ausgestellt wurden, verlieren mit Ablauf 
des 14. Dezember 2021 ihre Gültigkeit. Wird eine Verordnung nach Abs. 3b erlassen, so besteht in den 
darin festgelegten Zeiträumen Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung und Fortzahlung des 
Entgelts nach Abs. 3, sofern die betroffene Person ihrem Dienstgeber ein nach dem 2. Dezember 2021 
ausgestelltes COVID-19-Risikoattest vorlegt und die Maßnahmen nach Abs. 3 Z 1 und 2 nicht möglich 
sind." 

2f Im§ 258 Abs. 6 wird der Ausdruck „Abs. 3 und 3a" durch den Ausdruck „Abs. 3 bis 3c" ersetzt.« 

2. Nach der Z 3 wird folgende Z 4 angefügt: 

»4. Nach§ 271 wird folgender§ 272 samt Überschrift angefügt: 

„Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. xx/2021 

§ 272. (1) § 258 Abs. 2, 2a, 3a bis 3d und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2021 
tritt mit 3. Dezember 2021 in Kra.ft. 
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(2) Eine Verordnung nach§ 258 Abs. 3b kann bereits ab dem 3. Dezember 2021 erlassen werden, sie 
darf jedoch frühestens mit 15. Dezember 2021 in Kraft treten."« 

Begründung 
Zu Art. 1 Z la bis 1f und Art. 4 Z la bis 1f (§ 735 Abs. 2, 2a, 3a bis 3d und 6 ASVG; § 258 Abs. 2, 2a, 
3a bis 3d und 6 ASVB-KUVG): 

Im Hinblick auf die Fortdauer der Pandemie und die ansteigenden Infektions- und Hospitalisierungszahlen 
soll auch für den Zeitraum von 15. Dezember 2021 bis Juni 2022 die Möglichkeit bestehen, dass der 
Bundesminister für Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz durch Verordnung Zeiträume festlegen kann, in denen für Risikopatientinnen und -
patienten ein Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter Entgeltfortzahlung nach den§§ 735 
Abs. 3 ASVG und 258 Abs. 3 B-KUVG besteht. 

Der/Die behandelnde Ar'Zi/ Ärztin hat zunächst zu beurteilen, ob eine Krankheit vorliegt, die grundsätzlich 
die Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe begründen könnte. Bei Vorliegen einer solchen Krankheit 
darf ein positives COVID-19-Risikoattest aber dennoch nur für Personen ausgestellt werden, bei denen 
entweder trotz mindestens dreimal erfolgter Impfung gegen SARS-Co V-2 medizinische Gründe vorliegen, 
die einen schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen, oder die aus medizinischen 
Gründen (noch) nicht geimpft werden können. Die Vorgabe der zumindest dreimaligen Impfung entspricht 
dem empfohlenen Impfschema für Risikopatientinnen und -patienten. 

Sofern eine Freistellungs-Verordnung erlassen wird, dürfen in diesen Zeiträumen nur noch Personen mit 
einem solchen positiven COVID-19-Risikoattest, welches nach dem 2. Dezember 2021 (also ab 
Inkrafttreten der gegenständlichen Neuregelung) ausgestellt wurde, freigestellt werden. Vor dem 
3. Dezember 2021 ausgestellte COVID-19-Risiko-Atteste verlieren mit Ablauf des 14. Dezember 2021 ihr 
Gültigkeit. 

Der/Die Dienstgeber/in kann zusätzlich verlangen, dass das COVID-19-Risiko-Attest durch ein 
amtsärztliches Zeugnis oder den chef- und kontrollärztlichen Dienst des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers bestätigt wird. Kommt der/die Dienstnehmer/in diesem Verlangen nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach, so endet der Anspnich auf Freistellung nach Ablauf dieser Frist. 

Der Kostenersatz des Bundes für die durch die Krankenversicherungsträger an die Ärztinnen und Ärzte zu 
leistenden Honorare nach für die Ausstellung eines COVID-19-Risiko-Attests wird bis 30. Juni 2022 
verlängert. 
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